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Auch hier ist besonders zu beachten, dass bei der Messung von Leerlaufsverlusten

die Fehler am grössten sind. Bedenkt man, dass die Garantien für diese
Verluste bei grossen Transformatoren Toleranzen von 10—15% festlegen, so wird
man begreifen, welche Bedeutung einer genauen Messung dieser Verluste zukommt.

Zum Schlüsse möchte ich mir noch gestatten, das letzte Zahlenbeispiel1) im
Artikel „Die Zusammensetzung der Einzelfehler der Messwandler zum resultierenden
Fehler des Messaggregates in Drehstromnetzen und die daraus resultierende
zweckmässige Anordnung der Wandler" zu berichtigen. Es heisst dort:

Aö+ e + Zu °>524 + °'017 + °'474 + 0,217 + 1,2%

anstatt :

Aö + e + 2'u °'524 + 0 + °'473 + °'148 + U5 % •

Berichtigung zum zweiten Bericht der Korrosionskommission.
Bulletin 1920, Heft No. 10.

Die Messung von Schienenstosswiderständen.

In Formel (5)2) ist ein Fehler unbeachtet stehen geblieben. Dieselbe muss in
ihrer allgemeinen Form, d. h. wenn, wie in Fig. 11 angedeutet nicht gleich Z2

ist, lauten :

'•"'(If-1) (5)

für den speziellen Fall in welchem l, l? gewählt wird vereinfacht sich diese zu

Die Redaktion.

Miscellanea.
Gesetz betreffend Sozialisierung der Elektri-

zitätswirtschaft in Deutschland. Zur Besänftigung
der Massen, die nach Sozialisierung drängen (ohne
genau zu wissen, was sie damit meinen), ist am
23. März 1919 ein Sozialisierungsgesetz angenommen

worden.
In § 2 dieses Gesetzes ist das Reich befugt,

auf dem Wege der Gesetzgebung gegen eine
„angemessene Entschädigung" für eine Vergesellschaftung

geeignete wirtschaftliche Betriebe,
insbesondere solche zur Gewinnung von
Bodenfrüchten und zur Ausnutzung von. Naturkräften,
in Gemeinwirtschaft zu überführen.

In Anwendung dieses Paragraphen ist am
31. Dezember 1919 ein Gesetz betreffend die
Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft in Kraft
getreten. Es wurde mit folgenden Worten begründet :

„Als zur Sozialisierung besonders geeignetes
Wirtschaftsgebiet wird dasjenige der

Elektrizitätswirtschaft angesehen. Die Lasten des
Friedensvertrages entziehen dem Reiche einen
erheblichen Teil seiner Kohlengewinnung, der
Ausbau der Wasserkräfte muss daher
unverzüglich in weitestem Umfange in Angriff
genommen werden. Die in Süddeutschland
vorhandenen Wasserkräfte sollen vorzugsweise den
Interessen der süddeutschen Wirtschaftsgebiete
dienen, dabei aber in Verbindung mit den
mitteldeutschen Braunkohlenlagern durch gegenseitige
Stromzuleitung eine zweckmässige Elektrizitätsverteilung

im grössten Teile des ganzen Reiches
ermöglichen.

Die neuerdings errungene Fernleitungsmöglichkeit
muss einen Umschwung in der ganzen

1) Bulletin, Heft 11, 1920, S. 311.

2) Bulletin 1920, Heft No. 10, Seite 260.
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